
Merkblatt LQ-ADR 2025
Große praktische Bedeutung – Transport von Versandstücken in begrenzter Menge gemäß 3.4 ADR

Umverpackung

Absender: 
Info LQ-Gewicht  
an Beförderer.

Nur in Zusammengesetzter Verpackung
(Innen- und Außenverpackung) möglich
Bruttomasse max. 30 kg;
in Trays aus Dehn-/ Schrumpffolie max. 20 kg
Zwischenverpackung erlaubt,  
erforderlich bei flüssigen Stoffen, Klasse 8, VG II, 
wenn Innenverpackung Glas, Porzellan, Steinzeug

Kennzeichnung 
mit LQ-Kennzeichen 
(1 Mal in 10 × 10 cm; mind. 5 × 5 cm)  
und 2 Mal gegenüberliegend das  
Kennzeichen „Ausrichtungspfeile“ 

Kennzeichnung 
mit LQ-Kennzeichen  
(25 × 25 cm) hinten und vorne

Kennzeichnung 
mit LQ-Kennzeichen  
(25 × 25 cm) an allen 4 Seiten

links

rechts

LADUNGSSICHERUNG 7.5.7 ADR 
Nichts darf sich bewegen !!!

Alle Mitarbeiter  
müssen nach 1.3 ADR  

unterwiesen sein.

In Tabelle A,  
Spalte 7a ist  
die Höchstmenge je  
Innenverpackung angegeben  
(max. 5 Liter).

Fahrzeug > 12 T hzG und Ladung > 8T LQ Container

Wenn sonstige kennzeichnungspflichtige 
Gefahrgüter am Fahrzeug, dann  
2 orangefarbene Tafeln hinten und vorne

Kennzeichnung der Umverpackung
mehrere LQ-Versandstücke  
im „Überkarton“: Kennzeichnung wie  
oben und das Wort „UMVERPACKUNG“  
(12 mm Buchstabenhöhe) muss  
angebracht sein.
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